
Huber Land- und Forstwirtschaft GmbH         1. Februar 2O12
Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25

Eschenlohe 
Rechtsverbindlicher Hinweis: obige GmbH wird falsch geführt und doppelt erfasst: 
ein Aktenzeichen: HRB 142747 des Amtsgerichts München (gegen die angebliche 
Löschung lt. Internet sind vollumfaenglich Rechtsmittel anhaengig; ausserdem werden unserer 
Gesellschafterin Irene Anita Huber bis heute 713O71,15 DM plus
Zins und Zinseszins unterschlagen); 
Geschaeftsführer: Hans Georg Huber (*12.O7.1942; +13.O1.2O12); Handlungsfaehigkeit ist aber 
über Irene Anita Huber (Geburtsurkundennummer: 111/1947 des Standesamtes Schrobenhausen), 
Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25 Eschenlohe gegeben. 
 

   Hinweis: Mühle 25 wurde im Absender nochmals geschrieben,
             obwohl es im Foto steht, da es bei Faxen nicht immer richtig 

  auf dem Foto zu lesen ist!  

          
Zugleich als rechtsverbindliche, form-, rechts- und 

Finanzamt Garmisch-Partenkirchen   fristwahrende Hinterlegung für alle beteiligten 
Dompfaffstrasse 5 (vormals Von-Brug-Strasse 5) Aemter, Behörden und Gerichte! 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

Sterbefall Hans Georg Huber (Originalgeburtsurkundennummer: 62/1942 des Standesamtes 
Murnau), Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25, Eschenlohe; 
u.a. K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim: „Versteigerung” des Eschenloher Tonihofes betreffend;  
Ergaenzung der Eingabe von Irene Anita Huber vom 26.O1.2O12; u.a. Rechtsmittel zum kostenlosen 
Sofortvollzug von Amts wegen; 

Für etwaige Tippfehler wird um Nachsicht gebeten! 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Hans Georg Huber (Originalgeburtsurkundennummer: 62/1942 des Standesamtes Murnau a. 
Staffelsee), Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25, Eschenlohe verstarb am 13.O1.2O12. Hans Georg 
Huber (*1942) wandte sich zeitlebens gegen K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim. 
Unser Geschaeftsführer Hans Georg Huber verfasste am 24.1O.2OO6 in unserem Namen eine 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft Berlin gegen die rechtswidrige "Zuschlagserteilung" vom 
23.1O.2OO6 in Sachen K 1O/O3. Diese Anzeige wurde per e-mail am 24.1O.2OO6 um 2O:54 Uhr 
auch Ihnen zugesandt. 
Wie Sie daraus entnehmen, wandte sich Hans Georg Huber (*1942) auch gegen offiziell sehr hoch 
stehende Personen und Institutionen (u.a. gegen den Geheimdienst CIA, wovon der BND ein Ableger 
ist) und scheute nicht davor zurück, diese anzuzeigen. 
Damals waren jedenfalls die Tatsachen noch gar nicht so bekannt, wie sie uns heute bekannt sind. 
Damals wussten wir noch nicht, dass der Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25, Eschenlohe (was 
Eschenlohe betrifft) über das Haus-Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe (ab 1958 als Eschenloher 
Tonihof bezeichnet) erfasst wird und dieses Haus-Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe über bzw. 
gegen den Erbhof Haus-Nr. 284, Schrobenhausen (eingetragen am 18.O3.1936 in die Erbhofrolle 
Blatt 6 des Anerbengerichts Schrobenhausen, was am 21.O4.1936 im Grundbuch Band III Blatt 19O 
S. 16 ff. des Grundbuchamts Schrobenhausen vermerkt wurde) laeuft und die Gemeinde Eschenlohe 
ausgehend von der Eschenloher Fuchsenhofversteigerung (so hiess der Eschenloher Tonihof – 
wogegen sich K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim richtet – 1852 - 1854) von 1853 sowohl das 



Haus-Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe, als auch den Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25, Eschenlohe 
und den Erbhof Haus-Nr. 284, Schrobenhausen (1853 als Haus-Nr. 21O, Steuergemeinde 
Schrobenhausen bezeichnet) beansprucht (siehe unsere von Hans Georg Huber als Geschaeftsführer 
unterzeichnete Eingabe vom O9.12.2O11). 
Nun ist es so, dass nach den Kommentaren zum Zwangsversteigerungsgesetz eine „Versteigerung” 
innerhalb von fünf Jahren neu aufgerollt werden kann. Hier war und ist K 1O/O3 des Amtsgerichts 
Weilheim, inklusive „Zuschlagserteilung” (an Herrn Tschütscher aus Liechtenstein) vom 23.1O.2OO6, 
dem darauf hin durchgeführten „Verteilungstermin” und der „Grundbuchumschreibung” (von Blatt 
1262 auf Blatt 1842 des Grundbuchamts Garmisch-Partenkirchen für die Gemarkung Eschenlohe auf 
Tschütscher in Liechtenstein) vom 16.O2.2OO7 von Anfang an, von Amts wegen und kostenlos 
aufzuheben. Bei dieser Verpflichtung bleibt es. 
Wenn man jedoch nach der Fünf-Jahres-Frist der ZVG-Kommentatoren geht, so ist diese Fünf-
Jahres-Frist bei K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim noch nicht abgeschlossen. 
Wir wollen hier auf Georg Huber (*O6.O7.1828; +16.O2.1895) den Urgrossvater von Hans Georg 
Huber (*1942) eingehen. Dieser Georg Huber (*O6.O7.1828; +16.O2.1895) kaufte am 28.O1.1863 
mit der GRNr. 44/1863 von Kottmüller den Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25, Eschenlohe und wurde 
diesbezüglich am 16.O2.1863 als Eigentümer ins damalige Hypothekbuch eingetragen. 
Wenn nun, was Hans Georg Huber (*1942) über uns bereits geltend gemacht hat, und zwar, dass 
der Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25, Eschenlohe massgeblich über die „Versteigerung” von 1853 des 
Haus-Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe iVm. der „Versteigerung” von 1892/1893 des Haus-Nr. 
285, Schrobenhausen an Stief aufgrund eines Katastereintrags vom 25.O2.1892 auf der doppelt 
geführten Katasterseite 544 1 / 2 des Erbhofs Haus-Nr. 284, Steuergemeinde Schrobenhausen 
erfasst wird, was rechtsunwirksam ist, so ist aus der Sicht eines unbefangenen Dritten anzunehmen, 
dass der damalige Nachlass von Georg Huber (*1828; +1895) – Nachlassregisternummer 35/1895 
des Nachlassgerichts Garmisch – über bzw. ausgehend von der „Versteigerung” von 1853 des Haus-
Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe erfasst wird, was rechtsunwirksam und nach §§ 125 I, II Nr. 3 + 
4 AO zu behandeln ist. Das Haus-Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe beansprucht bekanntlich die 
Gemeinde Eschenlohe (siehe unsere Eingabe vom O9.12.2O11), von der - nach Analyse von Hans 
Georg Huber (*1942) sehr viel ausgeht - wogegen sich Hans Georg Huber (*1942) zeitlebens 
wandte.
Hans Georg Huber (*1942), unser Geschaeftsführer, ist bekanntlich der Eigentümer des Guts-/Erb-
/Bauernhofs Mühle 25, Eschenlohe und kann dies mit seiner Originalgeburtsurkunde mit der Nr. 
62/1942 des Standesamtes Murnau a. Staffelsee nachweisen. Aus der Sicht eines unbefangenen 
Dritten steht fest, dass der Nachlass von Georg Huber (*1828; +1895) rechtswidrig über die 
„Versteigerung” von 1853 des Haus-Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe (die Gemeinde Eschenlohe 
liess sich bekanntlich hinterher, nach der „Versteigerung”, das Eigentum zuweisen, was rechtswidrig 
ist) erfasst wird. Es ist daher davon auszugehen, dass nunmehr bei Hans Georg Huber (*1942) und 
in Bezug auf dessen Nachlass dasselbe (nun über K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim, u.a. welches 
als „Verbindungsstück” zur „Versteigerung” von 1853 des Haus-Nr. 46, Steuergemeinde Eschenlohe 
durch das Landgericht Werdenfels dient bzw. dieses alte „Verfahren” aktualisieren soll) geplant ist, 
was rechtswirksam nicht möglich ist. 
Für unsere Behauptung sprechen zwei Fakten: Obwohl Hans Georg Huber (*1942) sich zu Lebzeiten 
entschieden gegen die nicht zustaendige Gemeinde Eschenlohe wandte und ihr verbat, seine Rechte 
und sein Eigentum zu nutzen und die Gemeinde Eschenlohe vollkommen ablehnte, erschien am 
21.O1.2O12 zur nicht öffentlichen Beerdigung von Hans Georg Huber (*1942) der 1. Bürgermeister 
der Gemeinde Eschenlohe, Herr Anton Kölbl, wobei ihm Irene Anita Huber (*1947) eine Teilnahme 
an der Beerdigung untersagte, da Hans Georg Huber (*1942) eine Beerdigung unter Teilnahme der 
Gemeinde Eschenlohe nicht wollte. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Anzeige von 
Hans Georg Huber vom O2.O7.2OO8 ans Finanzgericht München. Wie daraus zu entnehmen ist, hat 
damit Hans Georg Huber u.a. Herrn Anton Köbl (der damals bereits als 1. Bürgermeister der 
Gemeinde Eschenlohe handelte) und auch den damaligen Leiter des Finanzamtes Garmisch-
Partenkirchen (wogegen er mehrere Befangenheitsantraege stellte) angezeigt. Es ist aeusserst 
abwegig, dass unter solchen Umstaenden Herr Anton Köbl auch nur daran denkt, auf die Beerdigung 
von Hans Georg Huber (*1942) zu gehen. 
Die zweite Tatsache, die unsere Überlegung unterstreicht, ist folgende: Hans Georg Huber (*1942) 
ist evangelisch getauft und rechtswirksam nie zur Katholischen Kirche übergetreten. Im Vorfeld der 
Beerdigung von Hans Georg Huber (*1942), Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25, Eschenlohe suchte 
Christian Georg Huber (*1976) am 19.O1.2O12 den evangelischen Pfarrer Schaefer in Murnau auf 
und fragte ihn, ob er die Beerdigung begleiten würde. Herr Schaefer sagte, dass er die Beerdigung 
selbst vornimmt, wenn er kommt und Christian Georg Huber (*1976) solle es sich bis 2O.O1.2O12; 
1O.OO Uhr überlegen. Als dann Christian Georg Huber (das einzige Kind von Hans Georg Huber und 
Irene Anita Huber, unseren Gesellschaftern) am 2O.O1.2O12; 1O.OO Uhr zu Herrn Schaefer ging, 



sagte dieser, dass er die Beerdigung nur über „Rautstrasse 11, 82438 Eschenlohe” abhalten könne 
und er könne ja dahinter „Mühle 25, Eschenlohe” schreiben, was Christian Georg Huber (*1976) 
nicht zuliess und was auch Hans Georg Huber (*1942) nicht zugelassen haette. Gegen die 
„Rautstrasse 11, 82438 Eschenlohe” und gegen das diesbezügliche rechtswidrige Sonderbaugebiet 
„Raut” prozessierte Hans Georg Huber (*1942) zu Lebzeiten und Hans Georg Huber (*1942) legte 
bis zum Schluss Wert darauf, dass er ausschliesslich über den Guts-/Erb-/Bauernhof Mühle 25 
Eschenlohe und weder über „Rautstrasse 1O, 11, Eschenlohe” noch über die Haus-Nr. 1O, 11, 
Eschenlohe erfasst wird. Um auf den Punkt zu kommen: Über die Auseinandersetzung des 
Nachlasses von Georg Huber (*1828; +1895) existiert die Geschaeftsregisternummer 343/1895 des 
Notars Möser aus Garmisch. Auf dem uns im Original vorliegenden Deckblatt heisst es: „Geschaefts-
Register-Nr. 343 Urkunde für Apollonia Huber, Müllerswittwe in Eschenlohe Hs No 11..”. Das heisst, 
der gesamte Nachlass von Georg Huber (*1828; +1895) wurde offensichtlich rechtswidrig über das 
Haus-Nr. 11, Steuergemeinde Eschenlohe (welches seit 1938 über – was das Landgericht Werdenfels 
betrifft - das Kataster des Haus-Nr. 1O, Steuergemeinde Eschenlohe geführt wird) 
„auseinandergesetzt”, was bis heute nicht rechtswirksam ist und nicht abgesegnet werden kann. 
Wir (wir handeln nach wie vor für Hans Georg Huber: *1942, denn eine Vollmachtserteilung erlischt 
durch den Tod nicht) schliessen es kategorisch aus, dass der Nachlass von Hans Georg Huber 
(*1942) u.a. über K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim über die Haus-Nr. 1O,11, Steuergemeinde 
Eschenlohe iVm. dem Haus-Nr. 282, Schrobenhausen erfasst wird. Dies ist rechtswirksam auch nicht 
möglich und scheidet wegen dem Erbhof Haus-Nr. 284, Schrobenhausen von Irene Anita Huber 
(*1947) auch aus. 

Wir weisen noch darauf hin, dass uns über die Internetseite der Schrobenhausener Zeitung 
aufgefallen ist, dass unmittelbar, nachdem am 13.O1.2O12 Hans Georg Huber (*1942) starb, massiv 
mit der Durchführung der Wahl zum 1. Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen begonnen wurde. 
Kandidaten für diese Wahl wurden jedenfalls – bis auf Karl-Heinz Stephan - erst nach dem 
13.O1.2O12 ins Spiel gebracht. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits die letzte 1. Bürgermeisterwahl (13.O8.2OO6; Stichwahl: 
27.O8.2OO6) der Stadt Schrobenhausen nicht rechtswirksam ist. In seiner Eigenschaft als damaliger 
1. Vorsitzender der PDS Basisorganisation Eschenlohe schlug Hans Georg Huber (*1942) Herrn 
Christian Georg Huber (*1976) zur Wahl des 1. Bürgermeisters der Stadt Schrobenhausen vor. 
Um zu vereiteln, dass Christian Georg Huber (*1976) als Kandidat zugelassen wird, wurden 
kurzerhand Hans Georg Huber (*1942), Irene Anita Huber (*1947) und Christian Georg Huber 
(*1976) von der Stadt Schrobenhausen iVm. der Gemeinde Eschenlohe rechtswidrig vom 
Hauptwohnsitz „Aichacher Str. 19, 86529 Schrobenhausen” „abgemeldet”, was nicht rechtswirksam 
ist und zur gesamten Ungültigkeit der 1. Bürgermeisterwahl vom 13.O8.2OO6 (Stichwahl 
27.O8.2OO6) führt. 
Jedenfalls haben sich Hans Georg Huber (*1942), Christian Georg Huber (*1976) und Irene Anita 
Huber (*1947) – wobei wir als Wohnungsgeber auftraten – am 13.O1.2OO4 bei der Stadt 
Schrobenhausen sich mit Hauptwohnsitz in der „Aichacher Str. 19, 86529 Schrobenhausen” (dies ist 
bekanntlich der Erbhof Haus-Nr. 284, Schrobenhausen; denn das als „Aichacher Str. 19, 86529 
Schrobenhausen” bezeichnete Haus steht auf der Fl.-Nr. 336 der Gemarkung Schrobenhausen und 
auf der Plan-Nr. 336 a der Steuergemeinde Schrobenhausen steht der Erbhof Haus-Nr. 284, 
Schrobenhausen) angemeldet. 
Diese Anmeldung kann und konnte von niemand nachtraeglich rückgaengig gemacht werden und 
diese Anmeldung erlischt auch bezüglich Hans Georg Huber (*1942) nicht. Der letzte 
Personalausweis von Hans Georg Huber (*1942) lautet nachgewiesen auf „Aichacher Str. 19, 86529 
Schrobenhausen”.  Der aktuelle Personalausweis von Christian Georg Huber lautet ebenfalls auf 
„Aichacher Str. 19, 86529 Schrobenhausen”, denn Christian Georg Huber (*1976) hat sich davon nie 
abgemeldet und er ist auch bei keinem anderen Einwohnermeldeamt vorstellig geworden, dass ihm 
eine andere Anschrift in seinen Personalausweis geklebt werden soll. Auch Irene Anita Huber 
(*1947) bekam in ihren Personalausweis am 13.O1.2OO4 von Herrn Kurzhals die „Aichacher Str. 19, 
86529 Schrobenhausen”. Alle drei Personen, und zwar Hans Georg Huber, Christian Georg Huber und 
Irene Anita Huber sind somit amtlich seit 13.O1.2OO4 im Erbhof Haus-Nr. 284, Schrobenhausen 
gemeldet. 
Jetzt ist zu berücksichtigen, dass die heurige 1. Bürgermeisterwahl in Schrobenhausen am 15. Juli 
2O12 stattfinden soll. Dieser Termin ist nicht zulaessig. Denn die letzte (bereits nicht 
rechtswirksame) Wahl zum 1. Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen war am 13.O8.2OO6 
(Stichwahl 27.O8.2OO6). Am 15. Juli 2O12 sind jedenfalls keine sechs Jahre vergangen. Schon aus 
terminlichen Gründen ist die Wahl zum 1. Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen am 15.O7.2O12 
formunwirksam. 
Wenn man sich das Hypothekbuch (zu finden im Staatsarchiv München unter AG Baende 18268) des 



Haus-Nr. 284, Schrobenhausen (angelegt ab ca. 1873) anschaut, so ist dieses Hypothekbuch unter 
der Nr. 168 (dort steht das Haus-Nr. 284, Schrobenhausen) bis heute nicht gerötet, obwohl es im 
Staatsarchiv ist. Unter Besitzer lautet der erste Eintag wie folgt: „Am 15. Juli 1873 Stief Xaver …” 
Dieser Herr Stief hatte einen Nachkommen, und zwar Jakob Stief, der Frau Martha Stief heiratete 
und den Gasthof Stief in Schrobenhausen (liegt direkt neben dem Erbhof Haus-Nr. 284, 
Schrobenhausen) betrieb. Dieser Jakob Stief ist bereits verstorben. Jedenfalls ist Frau Martha Stief 
die Meistbietende in Sachen K 225/O4 – H, K 84/O5 – H des Amtsgerichts Ingolstadt. Mit unserer 
Eingabe vom O9.12.2O11 ist bereits nachgewiesen, dass Frau Stief die Fl.-Nr. 336, 335 der 
Gemarkung Schrobenhausen in Wirklichkeit gar nicht erhalten soll, sondern die Gemeinde 
Eschenlohe (also der Staat) das Eigentum daran beansprucht. Dafür spricht – von der Zahl 
hergesehen – das anvisierte Datum 15. Juli 2O12 für die Wahl zum 1. Bürgermeister der Stadt 
Schrobenhausen. 
Aus unserer Eingabe vom O9.12.2O11 ergibt sich, dass BY 1687-OO1243-11/8 der Kriminalpolizei 
Garmisch-Partenkirchen im wesentlichen von Ihnen ausgeht, um das bisherige Verhalten der 
Gemeinde Eschenlohe abzusichern. Über BY 1687-OO1243-11/8 der Kriminalpolizei Garmisch-
Partenkirchen sollen im wesentlichen die rechtswidrigen, steuerlich nicht zulaessigen 
Machenschaften der Gemeinde Eschenlohe bzw. die damit zusammenhaengenden nicht zulaessigen 
Machenschaften ausgehend von der Gemeinde Eschenlohe Hans Georg Huber (*1942) 
zugeschrieben und er dafür haftbar und verantwortlich gemacht werden, was nicht rechtswirksam 
ist. BY 1687-OO1243-11/8 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen ist steuerlich nicht zulaessig. 
Wie wir es jedenfalls im Hinterkopf haben, stand um die Zeit der Anlegung von BY 1687-OO1243-
11/8 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen in der Schrobenhausener Zeitung, dass Herr Karl-
Heinz Stephan als Bürgermeisterkandidat für die Wahl zum 1. Bürgermeister der Stadt 
Schrobenhausen als gesetzt gilt. 
Mit  BY 1687-OO1243-11/8 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen sollen also die Rechte von 
Hans Georg Huber (*1942), die mit dem Erbhof Haus-Nr. 284, Schrobenhausen verbunden sind, 
aufgehoben und ausser Kraft gesetzt werden, um u.a. ohne Hans Georg Huber (*1942) die Wahl 
zum 1. Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen durchzuführen.  
U.a. diesem Ziel dient auch BY 168O-OOO156-12/6 der Kriminalpolizei Weilheim, welches bereits 
rechtswidrig im Vorfeld angelegt wurde, bevor der zuletzt behandelnde Arzt von Hans Georg Huber 
(*1942) am 13.O1.2O12 bei Hans Georg Huber (*1942) die Leichenschau vornahm. BY 168O-
OOO156-12/6 der Kriminalpolizei Weilheim ist nachgewiesen die Fortsetzung von BY 1687-OO1243-
11/8 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen. Hans Georg Huber (*1942) war in aerztlicher 
Behandlung und dieser nahm über Mühle 25 Eschenlohe die Leichenschau vor und protokollierte sein 
Ergebnis am 13.O1.2O12. Dies kann weder nachtraeglich aufgehoben noch abgeaendert werden; 
alles Andere ist rechtsunwirksam und nach §§ 125 I, II Nr. 3 + 4 AO zu behandeln. 
Wir erheben auch gegen dieses „Verfahren” BY 168O-OOO156-12/6 der Kriminalpolizei Weilheim bei 
Ihnen ausdrücklich Rechtsmittel zum kostenlosen Sofortvollzug von Amts wegen, da damit von 
Anfang an nur beabsichtigt ist, den über 1OO Jahre nun anhaltenden Steuerbetrug von der 
Gemeinde Eschenlohe bzw. ausgehend von dieser, auf von Ihnen als Privatpersonen geführte 
Personen abzuwaelzen, was rechtswirksam nicht möglich, sondern nach § 125 I, II Nr. 3 + 4 AO zu 
behandeln ist.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch zu erwaehnen, was die Kriminalpolizei Weilheim in 
Sachen BY 168O-OOO156-12/6 als Angehörige von Hans Georg Huber (*1942) in ihrer Meldung (die 
die KRIPO gar nicht machen haette dürfen, da der Sohn Christian Georg Huber vorhanden ist, der 
den Sterbefall selbst am 16.O1.2O12 meldete) des natürlichen Todesfalles vom 17.O1.2O12 an die 
VG Ohlstadt angibt. Es wird zum einen der Sohn Christian Georg Huber (*1976) oder nur Christian 
Huber genannt. 
Auch wird die Ex-Frau erwaehnt, und zwar wird diese von der KRIPO Weilheim nicht als Irene Anita 
Huber (*1947), sondern als Regine Huber bezeichnet, was nicht rechtswirksam, sondern nach §§ 
125 I, II Nr. 3 + 4  AO zu behandeln ist. Jetzt fragt man sich, warum die KRIPO Weilheim falsch 
Regine Huber schreibt. Dies hat die KRIPO Weilheim deswegen getan, weil, wenn sie Renate Huber 
geschrieben haette, waere es gleich direkt aufgefallen. Renate Huber betrieb mit Josef Huber den 
Tonihof, der, bevor Josef Huber im November 2OO5 starb, soweit wir informiert sind, auf Josef Huber 
alleine eingetragen war. 
Durch die Behauptung eines nicht existenten Angehörigen (Regine Huber) von Hans Georg Huber 
(*1942) durch die KRIPO Weilheim, soll offensichtlich die Verbindung zum Eschenloher Tonihof und 
zu K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim hergestellt werden und die Erbhöfe Mühle 25, Eschenlohe 
und Haus-Nr. 284, Schrobenhausen weiterhin unterschlagen werden und so möchten Sie die vor 
langer, langer Zeit – wie ein Polizist aus Ingolstadt zu Hans Georg Huber und Christian Georg Huber 
einmal sagte – durchgeführte rechtswidrige Zwangsenteignung für den Staat und den Staats-
Steuerbetrug (wogegen sich Hans Georg Huber: *1942 zeitlebens wandte) abzusegnen. Dagegen 



erheben wir ausdrücklich Rechtsmittel zum kostenlosen Sofortvollzug von Amts wegen.  
Das heisst (in Ergaenzung zu den bisher vorgetragenen Fakten und Tatsachen), im Endeffekt nichts 
Anderes, als dass der gesamte Sterbefall von Hans Georg Huber (*1942) als auch die Beerdigung 
und alles was damit zusammenhaengt über K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim erfasst werden soll. 
Im Klartext bedeutet dies nichts Anderes, als dass auch BY 1687-OO1243-11/8 der Kriminalpolizei 
Garmisch-Partenkirchen und BY 168O-OOO156-12/6 der Kriminalpolizei Weilheim rechtswidrig über 
K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim laufen. 
Am O9.11.2O11 fand sich eine rechtswidrige Vorladung der KRIPO Garmisch-Partenkirchen in 
Sachen BY 1687-OO1243-11/8 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen im Hausbriefkasten des 
Guts-/Erb-/Bauernhofs Mühle 25 Eschenlohe. Von dieser Vorladung überlassen wir Ihnen 
nachfolgend eingescannt die Absenderangabe der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen:  

Es heisst dort sehr gut leserlich K Grenze. 
Jedenfalls ist es so, dass derjenige, der in Sachen K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim am 
23.1O.2OO6 einen „Zuschlag” erhielt, Herr Tschütscher aus Liechtenstein ist. Der „Zuschlag” wurde 
jedenfalls erst erteilt, nachdem Karl-Heinz Stephan im September 2OO6 rechtswidrig als 1. 
Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen offiziell „eingeführt” wurde, obwohl die Wahl zum 1. 
Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen vom 13.O8.2OO6 – Stichwahl 27.O8.2OO6 – 
nachgewiesen nicht rechtswirksam sind, was Hans Georg Huber (*1942) ebenfalls immer geltend 
machte. Diese „Zuschlagserteilung” wurde von Hans Georg Huber (*1942) als ein Steuerbetrug, der 
über Liechtenstein laeuft aufgedeckt (siehe unsere Ihnen bereits vorliegende Anzeige vom 
24.1O.2OO6 an die Staatsanwaltschaft Berlin). 
Die Angelegenheit war 2O11 offensichtlich nicht abgeschlossen, was bereits die rechtswidrige 
Vorladung der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen in Sachen BY 1687-OO1243-11/8 nachweist. 
Jedenfalls ist es so, dass sich Christian Georg Huber (*1976) vor der Beerdigung seines Vaters Hans 
Georg Huber (*1942) bei mehreren Bestattern erkundigte. 
Er kam zu einen, der offensichtlich bereits vorinstruiert war (von wem auch immer), was er zu 
Christian Georg Huber (*1976) sagen soll, wenn dieser bei ihm erscheint. 
Dieser sagte, dass die Möglichkeit besteht, eine Feuerbestattung durchzuführen und dass es dazu 
nur der Todesbescheinigung bedarf und das Ganze ohne Gemeinde ablaeuft und er die Urne erhalten 
könne und er selbst dann die Beerdigung vornehmen könne. Dies ginge aber nur über das Ausland, 
wo die Urne vorher hingeschickt werden müsste. Als Zielland für den Urnenversand legte sich der 
Bestatter auf die Schweiz fest. 
Das Ganze kam Christian Georg Huber (*1976) komisch vor und er las das Gesetz durch und stellte 
fest, dass dies nicht stimmt, weshalb er den Bestatter (vor dem 17.O1.2O12 draengte die VG 
Ohlstadt dazu, dass Christian Georg Huber einen Bestatter benennen soll, was Christian Georg 
Huber nicht tat; denn die VG Ohlstadt ist mit Sicherheit nicht für einen Bestatter zustaendig) nicht 
mehr aufsuchte. 
Wir wissen nun, warum der Bestatter die Schweiz angab. Liechtenstein liegt bekanntlich neben der 
Schweiz. Es war offensichtlich „amtsintern” beabsichtigt, den gesamten Vorgang des Sterbefalls von 
Hans Georg Huber (*1942) über K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim über Liechtenstein 
durchzuführen (wozu wir sichere Anhaltspunkte haben), was nicht in Frage kommt. 
Hans Georg Huber (*1942) wurde am 21.O1.2O12 am Eschenloher Friedhof beerdigt und hat dort 
seine letzte Ruhestaette; der gesamte Sterbefall und die Beerdigung, der Nachlass sind über Mühle 
25 Eschenlohe (dort lag Hans Georg Huber als Leichnam 8 Tage vor der Beerdigung) zu erfassen und 
nicht über Liechtenstein, und auch nicht über K 1O/O3 des Amtsgerichts Weilheim. 
Gegen alles Andere erheben wir ausdrücklich Rechtsmittel zum kostenlosen Sofortvollzug 
von Amts wegen. 
Übrigens vor dem 5. Juli 2OO6 rief Christian Georg Huber (*1976) den damaligen Wahlleiter Herrn 
Beck von der Stadt Schrobenhausen an und fragte, ob er nun zugelassen wird. Herr Beck sagte, 
dass dies noch nicht feststeht, sondern erst in der naechsten Sitzung entschieden würde. Vom 5. Juli 
2OO6 stammen dann rechtsunwirksame „Bekanntmachungen” an Hans Georg Huber und Christian 
Georg Huber (der nicht zur Wahl zugelassen wurde). Vor dem 5. Juli 2OO6 war jedenfalls, wie wir es 
in Erinnerung haben, am 3. Juli 2OO6 ein „Versteigerungstermin” gegen den Eschenloher Tonihof am 
Amtsgericht Weilheim in Sachen K 1O/O3. Das heisst, für einen unbefangenen Dritten steht fest, 
dass bereits die Nicht-Zulassung von Christian Georg Huber (*1976) zur Wahl zum 1. Bürgermeister 
der Stadt Schrobenhausen mit den vorherigen rechtswidrigen Abmeldungen u.a. von der „Aichacher 
Str. 19, 86529 Schrobenhausen” nach unbekannt von Hans Georg Huber, von Christian Georg Huber 





Ergaenzungsanlagen die nicht ans Finanzamt Garmisch-Partenkirchen (heute O1.O2.2O12) gesandt 
wurden: Unsere Anzeige vom 24.1O.2OO6 an die Staatsanwaltschaft Berlin: 











Anzeige von Hans Georg Huber vom O2.O7.2OO8 an das Finanzgericht München: 


